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Prüfungsordnung des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht - Business and Law der 

Frankfurt University of Applied Sciences für den Bachelor-Studiengang Betriebswirt-

schaftslehre vom 22. Mai 2024 

 

Aufgrund des § 50 Abs. 1 Nr. 1 des Hessischen Hochschulgesetzes (HessHG) vom 14. Dezember 

2021 (GVBl. S. 931), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29. Juni 2023 (GVBl. S. 456, 472), hat 

der Fachbereichsrat des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht - Business and Law der Frankfurt 

University of Applied Sciences am 22. Mai 2024 die nachstehende Prüfungsordnung für den 

Bachelor-Studiengang Betriebswirtschaftslehre beschlossen.  

Die Prüfungsordnung entspricht den Allgemeinen Bestimmungen für Prüfungsordnungen mit 

den Abschlüssen Bachelor und Master an der Frankfurt University of Applied Sciences (AB Ba-

chelor/Master) vom 10. November 2004 (Staatsanzeiger für das Land Hessen 2005 S. 519), 

zuletzt geändert am 21. Juni 2023 (veröffentlicht am 8. August 2023 auf der Internetseite in 

den Amtlichen Mitteilungen der Frankfurt University of Applied Sciences) und ergänzt sie. 

 

Die Prüfungsordnung wurde durch das Präsidium am 09.09.2024 gemäß § 43 Abs. 5 HessHG 

genehmigt. 

 

Inhaltsübersicht  
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§ 1 Akademischer Grad 

Aufgrund der bestandenen Bachelor-Prüfung verleiht die Frankfurt University of Applied Sci-

ences den akademischen Grad Bachelor of Arts (B.A.). 

 

§ 2 Zugangsvoraussetzungen und Immatrikulationsvoraussetzungen 

Die Immatrikulation in den Studiengang Betriebswirtschaftslehre setzt eine Hochschulzugangs-

berechtigung nach § 60 Hessisches Hochschulgesetz vom 14. Dezember 2021 (GVBl. S. 931) in 

der jeweils geltenden Fassung voraus. 

 

§ 3 Qualifikationsziele 

Absolvent*innen des Studiengangs Betriebswirtschaftslehre (B.A.) erwerben einen ersten be-

rufsqualifizierenden Abschluss, der sie für vielfältige betriebswirtschaftliche Tätigkeiten in na-

tional und international agierenden Unternehmen qualifiziert. Im Fokus ihrer Tätigkeiten ste-

hen die verantwortungsvolle Anwendung von betriebswirtschaftlichem Fach- und Methoden-

wissen sowie fachübergreifender Kompetenzen wie etwa Problemlösefähigkeit, digital lite-

racy, Team- und Kommunikationsfähigkeit, Selbstreflexion und ethisches Bewusstsein. Dar-

über hinaus sind sie auch für ein Master-Studium qualifiziert.  

Das Bachelor-Studium ist in die strategischen Leitplanken der Hochschule eingebettet und 

stärkt insbesondere die Bereiche Praxisnähe, Interdisziplinarität, Digitalisierung und gesell-

schaftliche Verantwortung. Mit insgesamt sieben Studienschwerpunkten, einem umfangrei-

chen Katalog an Wahlpflichtmodulen, dem Interdisziplinären Studium Generale und einem be-

rufspraktischen Semester zeichnet sich der Studiengang durch eine besonders hohe Flexibilität 

der inhaltlichen Schwerpunktsetzung aus. Durchgängig wird dabei auf interdisziplinäre Ele-

mente sowie die enge Verzahnung theoretischen und praxisorientierten Wissens geachtet. Ein 

besonderes Augenmerk wird zudem auf die Betrachtung und Bewertung verschiedener gesell-

schaftlicher Perspektiven, z. B. Digitalisierung, Nachhaltigkeit oder kulturelle Vielfalt sowie die 

(Weiter-)Entwicklung der Fähigkeit zum aktiven selbstbestimmten Engagement für die eigenen 

und gemeinschaftlichen Interessen gelegt.  

Neben einer generalistischen Ausrichtung erfolgt eine Vertiefung in ausgewählten Funktions-

bereichen der Betriebswirtschaft. Entsprechend ihrer Neigungen und Interessen wählen die 

Studierenden zwei Studienschwerpunkte aus den Bereichen Leadership, Marketing, Betriebli-

che Steuerlehre, Controlling, Finance, Wirtschaftsprüfung oder Produktionsmanagement und 

Logistik. Eine weitere individuelle Profilierung ς etwa im Bereich Persönlichkeitsentwicklung 

oder Internationalisierung ς ist über die Belegung von Wahlpflichtfächern möglich. Die erwor-

benen Fach- und Methodenkompetenzen werden im Rahmen eines Praxismoduls (18 Wochen) 

im beruflichen Kontext angewendet, vertieft und gefestigt. Die Praxisphase ermöglicht einen 

fundierten Einblick in eine Vielzahl von wirtschaftsbezogenen Tätigkeitsbereichen, die Einstel-

lung auf verschiedene Führungskräfte, Kolleg*innen sowie eine betriebswirtschaftlich sachge-

rechte und verantwortungsbewusste Entscheidungsfindung. Weiterhin dient die Praxisphase 

der Selbstreflexion hinsichtlich des beruflichen Selbstverständnisses und der Überprüfung des 

theoretisch entwickelten professionellen Selbstbilds. 
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Die Absolvent*innen können sich mit den theoretischen Ansätzen der eigenen Fachdisziplin 
kritisch auseinandersetzen sowie eine eigene Positionen dazu entwickeln und vertreten. Zu-
dem verfügen sie über ein umfassendes Portfolio von Kompetenzen und Fähigkeiten, das sie 
in die Lage versetzt,  

- in ökonomischen Kategorien zu denken, 

- sich mit theoretischen Ansätzen der relevanten Fachdisziplinen auseinanderzusetzen, sich 

selbständig theoretisches Wissen anzueignen, dieses strukturiert darzustellen und eigene 

Schlussfolgerungen abzuleiten, 

- betriebswirtschaftliche Instrumente und Methoden auf die Praxis und neue Sachverhalte 

anzuwenden und selbständig theoretisch fundierte Lösungen für betriebswirtschaftliche 

Fragestellungen und Herausforderungen zu erarbeiten, 

- Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, effektiv zu kommunizieren und arbeitsteilig 

in Teams zusammen zu arbeiten, auch in internationalen und kulturübergreifenden Zu-

sammenhängen, 

- sich mit sich selbst und anderen auseinanderzusetzen sowie der eigenen zivilgesellschaft-

lichen Rolle und Verantwortung bewusst zu sein, auch in internationalen und kulturüber-

greifenden Zusammenhängen. 

 

§ 4 Regelstudienzeit, Anzahl der ECTS-Punkte (Credit Points) 

(1) Die Regelstudienzeit dieses Studienprogramms beträgt sieben Semester. 

(2) Das Studienprogramm ist ein modular aufgebautes Vollzeitstudium und ist auf der Ba-
ǎƛǎ Ǿƻƴ [ŜƛǎǘǳƴƎǎǇǳƴƪǘŜƴ ƎŜƳŅǖ ŘŜƳ α9ǳǊƻǇŜŀƴ /ǊŜŘƛǘ ¢ǊŀƴǎŦŜǊ {ȅǎǘŜƳ ό9/¢{ύά ƻǊƎŀπ
nisiert. 

(3) Das Studienprogramm umfasst 210 ECTS-Punkte (Credit Points [CP]). Ein ECTS-Punkt 

(Credit Point) entspricht einem studentischen Arbeitsaufwand (Workload) von 30 

Stunden.  

 

§ 5 Module 

(1) Das Studienprogramm umfasst insgesamt 24 Pflichtmodule, darunter das Modul Inter-

disziplinäres Studium Generale, vier Wahlpflichtmodule sowie acht Schwerpunktmo-

dule. 

(2) Die Inhalte der Module, die Anzahl der jeweiligen ECTS-Punkte (Credit Points) und die 

Art und Dauer der jeweiligen Modulprüfungsleistungen ergeben sich aus der Modul- 

und Prüfungsübersicht (Anlage 2) und den Modulbeschreibungen (Anlage 3). 

(3) Das Modul Interdisziplinäres Studium Generale ist aus dem Programm der Frankfurt 

University of Applied Sciences im Sinne des § 7 Abs. 12 AB Bachelor/Master auszuwäh-

len. 

(4) Die Studierende oder der Studierende muss zwei von insgesamt sieben Schwerpunk-

ten wählen. Innerhalb eines Schwerpunktes sind je vier Schwerpunktmodule zu absol-

vieren. Das Wahlrecht wird mit der erstmaligen Anmeldung zur Modulprüfung eines 

Schwerpunktmoduls ausgeübt. 

Der gewählte Schwerpunkt kann einmal gewechselt werden, solange noch keine Mo-

dulprüfungsleistung oder Modulteilprüfungsleistung dieses Schwerpunktes endgültig 
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nicht bestanden ist und nur, wenn ein Modul, dessen Prüfungsverfahren eingeleitet 

wurde, positiv abgeschlossen, d. h. erfolgreich erbracht wurde. Der Antrag auf Wech-

sel des Schwerpunktes ist schriftlich an den Prüfungsausschuss zu richten. Ein Schwer-

punkt kann auch gewechselt werden, wenn nach der erstmaligen Anmeldung keine 

Prüfungsversuche unternommen wurden oder vor dem Prüfungstermin ein Antrag auf 

Wechsel des Schwerpunktes gestellt wurde. Eine Anrechnung der im bisherigen 

Schwerpunkt erbrachten Modulprüfungsleistungen oder Modulteilprüfungsleistungen 

auf die Module des neuen Schwerpunktes ist ausgeschlossen. Die Regelung des § 7 

Abs. 5 der AB Bachelor/Master bleibt unberührt. 

(5) Die vier Wahlpflichtmodule, die keine Schwerpunktmodule sind, hat die Studierende 

oder der Studierende aus dem vom Fachbereichsrat genehmigten Wahlpflichtpool zu 

wählen. Der Fachbereichsrat beschließt mit einem Semester Vorlauf die Module für 

ein akademisches Jahr und veröffentlicht eine Liste der angebotenen Module über die 

am Fachbereich üblichen Kommunikationskanäle spätestens vier Wochen vor Semes-

terbeginn. Höchstens zwei Wahlpflichtmodule können alternativ aus dem Modulkata-

log Sprachen des Fachsprachenzentrums gewählt werden. Das Sprachmodulangebot 

wird semesterweise durch das Fachsprachenzentrum festgelegt und spätestens vier 

Wochen vor Semesterbeginn auf der Internetseite des Fachsprachenzentrums veröf-

fentlicht. 

(6) Das Wahlrecht wird mit der erstmaligen Anmeldung zur Modulprüfung eines Wahl-

pflichtmoduls ausgeübt. Nach Ablauf des Rücknahmezeitraumes für die Anmeldung 

zur Modulprüfung ist die Wahl eines Wahlpflichtmoduls verbindlich. Ein Wechsel ist 

danach nicht mehr möglich. 

(7) Zusatzmodule aus dem Angebot des Studiengangs können erst gewählt werden, wenn 

eine verbindliche Anmeldung zu den zwei zu wählenden Schwerpunkten und den vier 

Wahlpflichtmodulen erfolgt ist. 

 

§ 6 Prüfungsleistungen 

(1) Die Art der Modulprüfung oder Modulteilprüfung wird in der Modulbeschreibung (An-

lage 3) geregelt.  

(2) In einer Portfolioprüfung soll die oder der Studierende nachweisen, dass sie oder er 

die Zusammenhänge und Wirkweisen der Prüfungsgebiete kennt, diese kritisch reflek-

tieren kann und sich die Prüfungsgebiete lernziel- und prozessorientiert erarbeitet hat. 

Die Portfolioprüfung besteht aus den Anfertigungen/Ausfertigungen sogenannter 

Werkstücke. Die Werkstücke sind in der jeweiligen Modulbeschreibung (Anlage 3) be-

nannt und gewichtet. 

Die Bearbeitungszeit der Portfolioprüfung ist in der jeweiligen Modulbeschreibung 

(Anlage 3) geregelt. 

Die für die Anfertigung/Ausfertigung einzelner Werkstücke festgelegten Fristen sind in 

den jeweiligen Modulbeschreibungen (Anlage 3) geregelt. 

Die Bewertung der Portfolioprüfung erfolgt nach Ende der Bearbeitungszeit und er-

folgt gemäß § 15 AB Bachelor/Master. Die Werkstücke zur Bildung der Gesamtnote 

werden nach Punkten bewertet.  
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Bei einer in Form einer Gruppenarbeit erbrachten Portfolioprüfung muss der Beitrag 

der oder des einzelnen Studierenden deutlich erkennbar und bewertbar sein. 

(3) Es gibt Module, für die als Voraussetzung für die Zulassung zu der Modulprüfung Vor-

leistungen zu erbringen sind. Die Vorleistungen sind den jeweiligen Modulbeschrei-

bungen (Anlage 3) zu entnehmen. 

(4) Prüfungen können auf Antrag der Studierenden oder des Studierenden an den Prü-

fungsausschuss in englischer oder einer anderen Sprache abgelegt werden. Der Prü-

fungsausschuss entscheidet im Einvernehmen mit den Prüferinnen oder Prüfern. 

(5) Eine Modulprüfung ist bestanden, wenn die Modulprüfungsleistung oder alle dem Mo-

Řǳƭ ȊǳƎŜƻǊŘƴŜǘŜƴ aƻŘǳƭǘŜƛƭǇǊǸŦǳƴƎǎƭŜƛǎǘǳƴƎŜƴ Ƴƛǘ ƳƛƴŘŜǎǘŜƴǎ αŀǳǎǊŜƛŎƘŜƴŘά όпΣлύ 

bewertet wurden. Die Gewichtung von Modulteilprüfungsleistungen bei der Notenbil-

dung ergibt sich aus der jeweiligen Modulbeschreibung (Anlage 3). 

 

§ 7 Wiederholbarkeit von Prüfungsleistungen 

(1) Nicht bestandene Modulprüfungsleistungen und Modulteilprüfungsleistungen sind 

zweimal wiederholbar. Die Modulprüfungsleistung Bachelor-Arbeit mit Kolloquium 

kann nur einmal wiederholt werden. Bestandene Modulprüfungsleistungen und Mo-

dulteilprüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 

(2) Eine dritte Wiederholung einer nicht bestandenen Modulprüfungsleistung oder Mo-

dulteilprüfungsleistung ist einmalig pro Studiengang möglich, wenn die Studierende 

oder der Studierende dies schriftlich beim Prüfungsausschuss beantragt. Die Möglich-

keit zu einer weiteren Wiederholung gilt nicht für das Modul Bachelor-Arbeit mit Kol-

loquium. 

 

§ 8 Praxismodul 

(1) Das Praxismodul wird als berufspraktischer Zeitraum mit begleitenden seminaristi-

schen Lehrveranstaltungen durchgeführt. 

(2) Das Praxismodul umfasst einen ununterbrochenen Zeitraum von 18 Wochen zuzüglich 

begleitender seminaristischer Lehrveranstaltungen. Ausgefallene Praxiszeiten sind 

nachzuholen. Das Praxismodul ist im 6. Studiensemester vorgesehen. 

(3) Das Praxismodul kann auch im Ausland absolviert werden. 

(4) Die Voraussetzungen für die Zulassung zum Praxismodul ergeben sich aus der Modul-

beschreibung (Anlage 3). 

(5) Eine Berufsausbildung oder Berufspraxis wird auf das Praxismodul nicht angerechnet. 

Die Regelungen des § 20 AB Bachelor/Master bleiben unberührt. 

(6) Näheres regelt die Praxisordnung für nicht-duale Bachelor- und Master-Studiengänge 

des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht ς Business and Law der Frankfurt University 

of Applied Sciences. 

 

§ 9 Bachelor-Arbeit mit Kolloquium 

(1) Der Bearbeitungsumfang für das Modul Bachelor-Arbeit mit Kolloquium beträgt zehn 

ECTS-Punkte (Credit Points). 
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(2) Bei der Meldung zur Bachelor-Arbeit sind vorzulegen: 

a. der Nachweis, dass mindestens 150 CP gemäß Anlage 3 der Modulbeschrei-

bungen erfolgreich abgeschlossen sind ς darunter das Praxismodul; dabei 

muss das Modul soweit absolviert sein, dass die Praxiszeit vollständig erbracht 

ist. Praxisbericht und Präsentation in der letzten begleitenden seminaristi-

schen Veranstaltung müssen noch nicht vorliegen, 

b. die schriftliche Einverständniserklärung der Referentin oder des Referenten, 

dass sie oder er die Betreuung der Abschlussarbeit übernimmt. 

(3) Die Anmeldung zur Bachelor-Arbeit ist an den Prüfungsausschuss zu richten. Aufgrund 

der eingereichten Unterlagen entscheidet der Prüfungsausschuss über die Zulassung 

zur Bachelor-Arbeit und legt die Prüferinnen oder die Prüfer fest.  

(4) Die Zeit von der Ausgabe der Bachelor-Arbeit bis zur Abgabe der Bachelor-Arbeit be-

trägt acht Wochen. Die Ausgabe des Themas für die Bachelor-Arbeit erfolgt mit dem 

Tag der Zulassung der Studierenden oder des Studierenden zur Bachelor-Arbeit durch 

den Prüfungsausschuss.  

(5) Das Modul Bachelor-Arbeit mit Kolloquium kann auf Antrag der Studierenden oder des 

Studierenden an den Prüfungsausschuss in englischer oder in einer anderen Sprache 

absolviert werden. Der Prüfungsausschuss entscheidet im Einvernehmen mit den Prü-

ferinnen oder Prüfern. 

(6) Die Bachelor-Arbeit ist fristgerecht über das am Fachbereich verfügbare digitale Abga-

besystem einzureichen. Der Bachelor-Arbeit muss eine digital unterschriebene Versi-

cherung beigefügt werden, dass die oder der Studierende die Arbeit selbständig ver-

fasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt hat. Eine 

einfache elektronische Signatur in Form des Scans der handschriftlichen Unterschrift 

ist ausreichend. Nicht ausreichend sind maschinell erzeugte Unterschriften. Wird die 

Eigenständigkeitserklärung ŀƭǎ {ǘŀǘǳǎƛƴŘƛƪŀǘƻǊ όŜƴƎƭƛǎŎƘ αCƭŀƎάύ ƛƳ ŜƭŜƪǘǊƻƴƛǎŎƘŜƴ !ōπ

gabesystem der Hochschule eingebettet, ersetzt dieser Statusindikator die einfache 

elektronische Signatur.  

(7) Kann der Abgabetermin aus Gründen, welche die Studierende oder der Studierende 

nicht zu vertreten hat, nicht eingehalten werden, so wird auf Antrag der oder des Stu-

dierenden die Bearbeitungszeit nach Maßgabe des § 24 Abs. 8 S. 1 AB Bachelor/Master 

um die Zeit der Verhinderung, längstens jedoch um vier Wochen verlängert. Dauert 

die Verhinderung länger, so kann die Studierende oder der Studierende von der Prü-

fungsleistung zurücktreten. 

(8) Das Thema der Bachelor-Arbeit kann nur einmalig und nur innerhalb des ersten Drittels 

der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. Wird infolge des Rücktritts gem. Absatz 

7 ein neues Thema für die Bachelor-Arbeit ausgegeben, so ist die Rückgabe dieses The-

mas ausgeschlossen.  

(9) Die Bachelor-Arbeit ist von zwei Prüferinnen oder Prüfern selbständig zu bewerten. Bei 

unterschiedlicher Bewertung der Bachelor-Arbeit wird von der Vorsitzenden oder dem 

Vorsitzenden des Prüfungsausschusses die Note aus dem arithmetischen Mittel der 

Einzelnoten gebildet.  
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(10) Der Prüfungsausschuss holt die Stellungnahme einer dritten Prüferin oder eines drit-

ten Prüfers ein, wenn die Beurteilungen der Prüfenden um mehr als zwei Noten von-

einander abweichen oder wenn eine oder einer der Prüfenden die Bachelor-Arbeit als 

"nicht ausreichend" beurteilt. Die Note wird in diesem Fall aus den Noten der Erstprü-

ferin oder des Erstprüfers, der Zweitprüferin oder des Zweitprüfers und der Drittprü-

ferin oder des Drittprüfers aus dem arithmetischen Mittel der Einzelnoten gebildet. 

(11) Die Bachelor-Arbeit ist Gegenstand eines Abschluss-Kolloquiums. Als Bestandteil des 

Moduls Bachelor-Arbeit mit Kolloquium muss das Kolloquium durchgeführt werden, 

um das Modul abzuschließen. Die Dauer des Kolloquiums beträgt mindestens 30 Mi-

nuten und höchstens 45 Minuten. Das Kolloquium setzt das Bestehen der Bachelor-

Arbeit voraus und findet vor zwei Prüferinnen oder Prüfern statt. Das Kolloquium soll 

spätestens sechs Wochen nach Abgabe der Bachelor-Arbeit stattfinden. Das Ergebnis 

des Kolloquiums geht mit einem Gewicht von einem Fünftel in die Bewertung des Mo-

duls Bachelor-Arbeit mit Kolloquium ein. 

 

§ 10 Bildung der Gesamtnote 

Die Gesamtnote für die Bachelor-Prüfung errechnet sich aus den Noten der Modulprüfungen 

wie folgt: 

1. aus der Note des Moduls der Bachelor-Arbeit mit Kolloquium und 

2. dem arithmetischen Mittel der Noten der übrigen 35 Module 

mit einer Gewichtung von 4 zu 35. 

 

§ 11 Zeugnis, Urkunde und Diploma Supplement 

(1) Nach bestandener Bachelor-Prüfung erhält die Studierende oder der Studierende ein 

Zeugnis, die Bachelor-Urkunde und ein Diploma Supplement (Anlage 4) nach Maßgabe 

des § 22 AB Bachelor/Master. 

(2) In das Zeugnis über die Bachelor-Prüfung sind ergänzend zu den Angaben nach § 22 Abs. 

1 S. 2 AB Bachelor/Master die Studienschwerpunkte und auf Antrag der Studierenden 

oder des Studierenden das Ergebnis der Prüfungen in den Zusatzmodulen aufzunehmen. 

 

§ 12 Inkrafttreten und Übergangsregelung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt am 1. Oktober 2024 zum Wintersemester 2024/2025 in Kraft 

und wird auf einem zentralen Verzeichnis auf der Internetseite (in den Amtlichen Mittei-

lungen) der Frankfurt University of Applied Sciences veröffentlicht. 

(2) Die Prüfungsordnung vom 7. Dezember 2011, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, 

wird aufgehoben. Abs. 3 bleibt unberührt. 

(3) Studierende, die vor Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung ihr Studium begonnen ha-

ben, können noch bis spätestens mit Ablauf des Sommersemesters 2028 (30. September 

2028) ihr Studium nach der Prüfungsordnung vom 7. Dezember 2011, in der jeweils ak-

tuell gültigen Fassung, abschließen, danach setzen sie ihr Studium gemäß dieser Prü-

fungsordnung fort. 
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(4) Studierende, die ihr Studium im Wintersemester 2023/24 oder früher nach der Prü-

fungsordnung vom 7. Dezember 2011, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, begonnen 

haben, können beantragen, ihr Studium nach der Prüfungsordnung vom 22. Mai 2024 

fortzusetzen. Über den Antrag entscheidet der Prüfungsausschuss. 

(5) Studierende, die ihr Studium in der Prüfungsordnung vom 7. Dezember 2011, in der je-

weils aktuell gültigen Fassung, zum Sommersemester 2024 begonnen haben, werden 

zum 1. Oktober 2024 in die Prüfungsordnung vom 22. Mai 2024 übergeleitet. 

(6) Beim Wechsel in die Prüfungsordnung vom 22. Mai 2024 werden Leistungen, die nach 

der Prüfungsordnung vom 7. Dezember 2011, in der jeweils aktuell gültigen Fassung, 

zuletzt geändert am 19. Februar 2020, durch den Prüfungsausschuss anerkannt. 

 

 

 

Frankfurt am Main, ___________________________ 

 

Prof. Dr. Dietmar Franzen 

Der Dekan des Fachbereichs 3: Wirtschaft und Recht - Business and Law 

Frankfurt University of Applied Sciences 
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Empfohlener Studienverlaufsplan: Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Anlage 1 zur Prüfungsordnung1 
 

 
  

  ECTS Punkte (CP) 

Semester 7 SP 1 
Modul 3 

5 CP 

SP 1: 
Modul 4 

5 CP 

Bachelor-Arbeit mit Kolloquium 
10 CP 

SP 2 
Modul 3 

5 CP  

SP 2 
Modul 4 

5CP 

30 

Semester 6 Praxismodul 
30 CP  

30 

Semester 5 SP 1: 
Modul 1 

5 CP 

SP 1: 
Modul 2 

5 CP 

WPM 
3 

5 CP 

WPM 
4 

5 CP 

SP 2: 
Modul 1 

5 CP 

SP 2: 
Modul 2 

5 CP 

30 

Semester 4 Produktion und Logis-
tik 

5 CP 

Corporate Finance 
5 CP 

WPM 
1 

5 CP 

WPM 
2 

5 CP 

Cultural Diversity 
5 CP 

Interdisziplinäres 
Studium Generale 

5 CP 

30 

Semester 3 Marketing 
5 CP 

Investition und Fi-
nanzierung  

5 CP 

Makroökonomik 
5 CP 

Data Science 2:  
Datenanalyse zur 
Unterstützung be-

trieblicher Entschei-
dungen 

5 CP 

Wirtschaftsethik, 
Nachhaltigkeit und 

Anreize 
5 CP 

Study Skills und 
Management Skills 

5 CP 

30 

Semester 2 Betriebliche Steuer-
lehre 
5 CP 

Internes Rech-
nungswesen 

5 CP 

Mikroökonomik 
5 CP 

Data Science 1:  
Statistik 

5 CP 

Wirtschaftsmathe-
matik 2 

5 CP 

Wirtschaftsprivat-
recht 2 
5 CP 

30 

Semester 1 Einführung in die Be-
triebs- und Volkswirt-

schaftslehre 
5 CP 

Externes Rech-
nungswesen 

5 CP 

Human Resource 
Management, Or-

ganisation und 
Leadership 

5 CP 

Business Informa-
tion Systems 

1 
5 CP 

Wirtschaftsmathe-
matik 1 

5 CP 

Wirtschaftsprivat-
recht 1 
5 CP 

30 

                                                      
1 Diese Anlage beinhaltet die thematischen Zusammenhänge der Module sowie die empfohlene Reihenfolge der Module im Studienverlauf.  
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Modul- und Prüfungsübersicht Betriebswirtschaftslehre 

- Anlage 2 zur Prüfungsordnung ς 

(Module ς CP ς Dauer ς Prüfungsform ς Sprache d. Moduls) 

Nr. Modultitel ECTS 
[CP] 

Dauer 
[Sem.] 

Prüfungsform Sprache 

1. Semester 

1 Einführung in die Betriebs- und 
Volkswirtschaftslehre 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

2 Externes Rechnungswesen 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

3 Human Resource Management, 
Organisation und Leadership 

5 1 Präsentation (mindestens 5, 
höchstens 10 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung 
(Bearbeitungszeit 4 Wochen) 

Deutsch 

4 Business Information Systems 5 1 Portfolioprüfung bestehend 
aus: 
1. PC-Aufgabe (Bearbeitungs-
zeit 4 Wochen), Gewichtung 
25 % 
2. Klausur (90 Minuten), Ge-
wichtung 75 % 

Deutsch 

5 Wirtschaftsmathematik I: Grund-
lagen und Analysis 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

6 Wirtschaftsprivatrecht I 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

2. Semester 

7 Betriebliche Steuerlehre 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

8 Internes Rechnungswesen 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

9 Mikroökonomik 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

10 Data Science I: Statistik 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

11 Wirtschaftsmathematik II: Fi-
nanzmathematik und Lineare Al-
gebra 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

12 Wirtschaftsprivatrecht II 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

3. Semester 

13 Marketing 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

14 Investition und Finanzierung 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

15 Makroökonomik 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

16 Data Science II: Datenanalyse zur 
Unterstützung betrieblicher Ent-
scheidungen 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

17 Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit 
und Anreize 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 6 Wochen) mit Präsenta-
tion (mindestens 10, höchs-
tens 15 Minuten) 

Deutsch 
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18 Study Skills und Management 
Skills 

5 1 Zwei Teilprüfungsleistungen: 
1. Hausarbeit (Bearbeitungs-
zeit 8 Wochen), Gewichtung 
50 % 
2. Präsentation (mindestens 
10, höchstens 15 Minuten) 
und Rollenspiel (mindestens 
30, höchstens 60 Minuten) 
mit schriftlicher Ausarbeitung 
(Bearbeitungszeit 4 Wochen), 
Gewichtung 50 % 

Deutsch 

4. Semester 

19 Produktion und Logistik 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

20 Corporate Finance 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

21 Cultural Diversity 5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 8 Wochen) mit Präsenta-
tion (mindestens 15, höchs-
tens 30 Minuten) 

Deutsch 

22 Interdisziplinäres Studium Gene-
rale 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit: Variabel, je nach Mo-
dulexemplar) mit Präsenta-
tion 

Variabel 

51 Wahlpflichtmodul I 5 1 Die Prüfungsleistung ist dem 
Wahlpflichtmodulkatalog 
bzw. dem Modulkatalog Spra-
chen zu entnehmen. 

Variabel 

52 Wahlpflichtmodul II 5 1 Die Prüfungsleistung ist dem 
Wahlpflichtmodulkatalog 
bzw. dem Modulkatalog Spra-
chen zu entnehmen. 

Variabel 

5. Semester 

23 Schwerpunktmodul Steuerwesen 
I: Unternehmensbesteuerung 

5 1 Portfolioprüfung bestehend 
aus: 
1. Projektarbeit (Bearbei-
tungszeit 2 Wochen) mit Prä-
sentation (mindestens 15, 
höchstens 30 Minuten), Ge-
wichtung 10 % 
2. Klausur (90 Minuten), Ge-
wichtung 90 % 

Deutsch 

24 Schwerpunktmodul Controlling I 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

25 Schwerpunktmodul Finance I: 
Portfoliomanagement 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

26 Schwerpunktmodul Marketing I: 
Marktforschung, Marktsegmen-
tierung und Konsumentenverhal-
ten 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

27 Schwerpunktmodul I: Leadership: 
Aktuelle Themen des Human Re-
source Management 

5 1 Portfolioprüfung bestehend 
aus: 

Deutsch 
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1. Projektarbeit (Bearbei-
tungszeit 3 Wochen) mit Prä-
sentation (mindestens 15, 
höchstens 30 Minuten), Ge-
wichtung 50 % 
2. Klausur (60 Minuten), Ge-
wichtung 50 % 

28 Schwerpunktmodul Produktions-
management und Logistik I 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

29 Schwerpunktmodul Wirtschafts-
prüfung I: Prüfung des handels-
rechtlichen Jahresabschlusses 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

30 Schwerpunktmodul Steuerwesen 
II: Internationale Unternehmens-
besteuerung 

5 1 Mündliche Prüfung (mindes-
tens 15, höchstens 30 Minu-
ten) 

Deutsch 

31 Schwerpunktmodul Controlling II 5 1 Hausarbeit (Bearbeitungszeit 
4 Wochen) mit Präsentation 
(mindestens 15, höchstens 30 
Minuten) 

Deutsch 

32 Schwerpunktmodul Finance II: Fi-
nanzmanagement und Finanzin-
strumente 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

33 Schwerpunktmodul Marketing II: 
Strategisches Marketing 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

34 Schwerpunktmodul Leadership II: 
Aktuelle Entwicklungen der orga-
nisatorischen Gestaltung 

5 1 Präsentation (mindestens 5, 
höchstens 10 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung 
(Bearbeitungszeit 4 Wochen) 

Deutsch 

35 Schwerpunktmodul Produktions-
management und Logistik II 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

36 Schwerpunktmodul Wirtschafts-
prüfung II: Prüfung des internati-
onalen Jahresabschlusses 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

53 Wahlpflichtmodul III 5 1 Die Prüfungsleistung ist dem 
Wahlpflichtmodulkatalog 
bzw. dem Modulkatalog Spra-
chen zu entnehmen. 

Variabel 

54 Wahlpflichtmodul IV 5 1 Die Prüfungsleistung ist dem 
Wahlpflichtmodulkatalog 
bzw. dem Modulkatalog Spra-
chen zu entnehmen. 

Variabel 

6. Semester 

55 Praxismodul 30 1 Praxisbericht (Bearbeitungs-
zeit 18 Wochen) mit Präsen-
tation (mindestens 15, höchs-
tens 30 Minuten) 

Deutsch 

7. Semester 
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37 Schwerpunktmodul Steuerwesen 
III: Verfahrensrecht, Umsatz-
steuer 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

38 Schwerpunktmodul Controlling III 5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

39 Schwerpunktmodul Finance III: 
Sustainable Finance, Ethik und 
aktuelle Themen 

5 1 Präsentation (mindestens 10, 
höchstens 15 Minuten) mit 
schriftlicher Ausarbeitung 
(Bearbeitungszeit 3 Wochen) 

Deutsch 

40 Schwerpunktmodul Marketing III: 
Marketing-Mix-Instrumente 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

41 Schwerpunktmodul Leadership 
III: Trends in Leadership 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 4 Wochen) mit Präsenta-
tion (mindestens 15, höchs-
tens 30 Minuten) 

Deutsch 

42 Schwerpunktmodul Produktions-
management und Logistik III 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 12 Wochen) mit Präsen-
tation (mindestens 5, höchs-
tens 20 Minuten) 

Deutsch 

43 Schwerpunktmodul Wirtschafts-
prüfung III 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

44 Schwerpunktmodul Steuerwesen 
IV: Steuerliche Vertiefung 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 4 Wochen) mit Präsenta-
tion (mindestens 30, höchs-
tens 45 Minuten) 

Deutsch 

45 Schwerpunktmodul Controlling IV 5 1 Hausarbeit (Bearbeitungszeit 
13 Wochen) 

Deutsch 

46 Schwerpunktmodul Finance IV: 
Corporate und Sustainable Bank-
ing 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

47 Schwerpunktmodul Marketing IV: 
Fallstudien 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 8 Wochen) mit Präsenta-
tion (mindestens 10, höchs-
tens 15 Minuten) 

Deutsch 

48 Schwerpunktmodul Leadership 
IV: Arbeitsrecht und Compliance 

5 1 Klausur (90 Minuten) Deutsch 

49 Schwerpunktmodul Produktions-
management und Logistik IV 

5 1 Projektarbeit (Bearbeitungs-
zeit 12 Wochen) mit Präsen-
tation (mindestens 5, höchs-
tens 15 Minuten) 

Deutsch 

50 Schwerpunktmodul Wirtschafts-
prüfung IV 

5 1 Hausarbeit (Bearbeitungszeit 
4 Wochen) mit Präsentation 
(mindestens 15, höchstens 30 
Minuten) 

Deutsch 

56 Bachelor-Arbeit mit Kolloquium 10 1 Bachelor-Arbeit (Bearbei-
tungszeit 8 Wochen) mit Kol-
loquium (mindestens 30, 
höchstens 45 Minuten) 

Deutsch 
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Modulbeschreibungen: Betriebswirtschaftslehre Bachelor of Arts (B.A.) 

ς Anlage 3 zur Prüfungsordnung ς 

Modul 1: Einführung in die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 

Modultitel Einführung in die Betriebs- und Volkswirtschaftslehre 

Modulnummer 1 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Studierende verfügen über ein grundlegendes Verständnis der Volks-
wirtschaftslehre und sind in der Lage: 
- sowohl mikroökonomische als auch makroökonomische Zusammen-
hänge zu erfassen, zu beschreiben und darzustellen, 
- sowohl mikroökonomische als auch makroökonomische Zusammen-
hänge in theoretischen Modellen zu analysieren und einzuordnen. 
 
Die Studierenden verstehen, wie ein Unternehmen im Kontext einer 
(inter-)nationalen Volkswirtschaft und Gesellschaft funktioniert und 
sind in der Lage, dies darzulegen. Sie können die Betriebswirtschafts-
lehre im System der Wissenschaften einordnen, verstehen deren 
grundlegende Methoden und können diese beschreiben. Die Studie-
renden sind in der Lage, grundlegende betriebswirtschaftliche Zusam-
menhänge darzustellen und zu erklären. Sie können typische betriebs-
wirtschaftliche Fragestellungen strukturieren und analysieren. Darüber 
hinaus erarbeiten sie mit Hilfe der vermittelten konzeptionellen und 
methodischen Grundlagen selbständig theoretisch fundierte Lösungen. 
Die Studierenden lernen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, 
sich mit sich selbst und anderen auseinanderzusetzen. Sie entwickeln 
ein ethisches Bewusstsein und erkennen die eigene zivilgesellschaftli-
che Rolle und Verantwortung auch in internationalen und kulturüber-
greifenden Zusammenhängen. 

Inhalte des Moduls Einführung in die Volkswirtschaftslehre 
Einführung in die Betriebswirtschaftslehre 
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Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 2: Externes Rechnungswesen 

Modultitel Externes Rechnungswesen 

Modulnummer 2 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden kennen die grundlegende Technik des betrieblichen 
Rechnungswesens, der Bilanzierung und Bewertung sowie der Beurtei-
lung von Jahresabschlüssen und können diese beschreiben und darstel-
len. Sie sind in der Lage, einfache Jahresabschlüsse zu erstellen und de-
ren Analyse an praktischen Beispielen durchzuführen. Die Studieren-
den können mögliche Probleme der Bilanzanalyse aufzeigen und kri-
tisch reflektieren. Sie können Methoden und Prinzipien des Rechnungs-
wesens auch auf (neue) betriebswirtschaftliche Sachverhalte übertra-
gen, strukturieren und darstellen. 
 
Die Studierenden sind in der Lage, sich selbständig theoretisches Wis-
sen anzueignen, dieses strukturiert darzustellen und eigene Schlussfol-
gerungen abzuleiten. Ferner können sie selbständig theoretisch fun-
dierte Lösungen für betriebswirtschaftliche Fragestellungen und Her-
ausforderungen erarbeiten. 

Inhalte des Moduls Externes Rechnungswesen 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 3: Human Resource Management, Organisation und Leadership 

Modultitel Human Resource Management, Organisation und Leadership 

Modulnummer 3 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Präsentation (mindestens 5, höchstens 10 Minuten) mit schriftlicher 
Ausarbeitung (Bearbeitungszeit 4 Wochen) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden verfügen über einen grundlegenden Überblick der re-
levanten Themenfelder im Bereich von Leadership, können diese be-
nennen und beschreiben. 
Sie können zu einem gestellten Thema relevante Quellen ermitteln und 
diese nach wissenschaftlichen Standards einordnen und bewerten.  
Sie können wichtige Fakten und Theorien auswählen, darstellen, ein-
ordnen sowie Zusammenhänge aufzeigen.  
Die Studierenden sind in der Lage, die gewonnenen Erkenntnisse in 
strukturierter, ansprechender Form zu präsentieren und können diese 
im Rahmen von Diskussionen in der Gesamtgruppe formulieren, reflek-
tieren und bewerten. Darüber hinaus können sie die gewonnenen fach-
lichen Erkenntnisse schriftlich darstellen und analysieren.  
Die Studierenden beherrschen erste Ansätze der Evaluation des eige-
nen Lernerfolgs auf fachlicher, methodischer und personaler Ebene. 
Die Methodenkompetenz wird durch Hinführung zu einer guten Inter-
netrecherche, der zielgerichteten Nutzung der Bibliothek und der Fä-
higkeit zur eigenen Fokussierung erweitert. 
Die Studierenden lernen Verantwortung für sich selbst zu übernehmen, 
sich mit sich selbst und anderen auseinanderzusetzen.  
Sie entwickeln ein ethisches Bewusstsein und erkennen die eigene zivil-
gesellschaftliche Rolle und Verantwortung auch in internationalen und 
kulturübergreifenden Zusammenhängen. 

Inhalte des Moduls Human Resource Management, Organisation und Leadership 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 4: Business Information Systems 

Modultitel Business Information Systems 

Modulnummer 4 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Portfolioprüfung bestehend aus: 
1. PC-Aufgabe (Bearbeitungszeit 4 Wochen), Gewichtung 25 % 
2. Klausur (90 Minuten), Gewichtung 75 % 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden können die grundlegenden Begriffe und Gegenstände 
der Wirtschaftsinformatik benennen und beschreiben und können de-
ren Bedeutung für die betriebliche Informationswirtschaft einschätzen 
und erläutern. Sie haben eine Übersicht der Entwicklung des Fachs, sei-
ner Beziehung zu anderen Disziplinen und seiner Ziele und können 
diese darstellen.  
Sie kennen den grundsätzlichen technischen Aufbau von Informations-
systemen insbesondere hinsichtlich der Informationsdarstellung als Da-
ten, der Computertechnologie, der Programmierung und der Vernet-
zung und können diese bei betriebswirtschaftlichen Tätigkeiten und 
Entscheidungen berücksichtigen. 
Sie wissen zudem, welche fachlichen, organisatorischen und projektbe-
zogenen Aspekte im Rahmen der Konzeption und Implementierung von 
IT-Systemen wichtig sind und können dieses Wissen aus fachlicher Sicht 
aktiv in die Durchführung einschlägiger IT-Projekte einbringen und 
kommunizieren. 
Sie kennen die grundsätzlichen Gestaltungskonzepte integrierter be-
trieblicher Anwendungssysteme und deren Funktion für die betriebli-
che Leistungserstellung sowie einige typische Beispiele solcher Systeme 
und können dieses Wissen in IT-Projekten aus fachlicher Sicht einbrin-
gen, übertragen und umsetzen.  
Sie wissen zudem, welche fachlichen, organisatorischen und projektbe-
zogenen Aspekte im Rahmen der Konzeption und Implementierung von 
IT-Systemen wichtig sind und können dieses Wissen in die Durchfüh-
rung einschlägiger IT-Projekte aus fachlicher Sicht aktiv in die Kommu-
nikation mit IT-Organisationen einbringen. Dazu gehören auch Aspekte 
des Anforderungsmanagements und der Auswahl von Software. 
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Die Studierenden vertiefen ihre theoretischen Kompetenzen in prakti-
schen Übungen und erlernen die Grundlagen der Programmierung. Fer-
ner können sie selbständig theoretisch fundierte Lösungen für betriebs-
wirtschaftliche Fragestellungen und Herausforderungen erarbeiten. 

Inhalte des Moduls Business Information Systems 
PC-Übung - Anwendungssoftware und Grundlagen der Programmie-
rung 

Lehrformen des Moduls Vorlesung, Übung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 5: Wirtschaftsmathematik I: Grundlagen und Analysis 

Modultitel Wirtschaftsmathematik I: Grundlagen und Analysis 

Modulnummer 5 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden kennen relevante mathematische Grundlagen sowie 
mathematische Methoden aus dem Bereich der Analysis und können 
diese zur Lösung zentraler wirtschaftswissenschaftlicher Aufgaben in 
den Bereichen Bewertung, Analyse und Optimierung anwenden. Sie 
können ihre Kenntnisse anhand von Fallbeispielen aus dem Spektrum 
der Betriebswirtschaft umsetzen und selbständig weiterführende ma-
thematische Verfahren vertiefen und verbreitern. Hierbei sind sie in 
der Lage, in formalen Strukturen zu denken. 

Inhalte des Moduls Wirtschaftsmathematik 1: Grundlagen und Analysis 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 6: Wirtschaftsprivatrecht I 

Modultitel Wirtschaftsprivatrecht I 

Modulnummer 6 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

1. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage, grundlegende wirtschaftsprivat-
rechtliche Methoden zum rechtlichen Grundverständnis zur Lösung 
praktischer Fälle und Aufgaben zu bestimmen. Sie können sie anhand 
von Fallbeispielen aus wirtschaftsrelevanten Bereichen anwenden und 
rechtliche Grundlagen eigenständig einordnen. Sie lernen in rechtli-
chen Kategorien zu denken, damit sie spezifische Rechtsfragen be-
schreiben, analysieren und ihren Standpunkt vertreten können. Sie re-
flektieren und berücksichtigen unterschiedliche Sichtweisen und Inte-
ressen anderer Beteiligter, um eine Aufgabenstellung verantwortungs-
voll zu lösen. 

Inhalte des Moduls Wirtschaftsprivatrecht I 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 7: Betriebliche Steuerlehre 

Modultitel Betriebliche Steuerlehre 

Modulnummer 7 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage, die Grundlagen des Steuerrechts 
wiederzugeben, indem sie den Steuerbegriff benennen, die Steuerar-
ten einordnen und die Rechtsquellen der Besteuerung angeben. 
Sie können die Regelungsinhalte ausgewählter Steuerarten anwenden, 
indem sie die Systematik der verschiedenen Steuerarten kennen, um 
für diese Steuerarten Fallbeispiele zu lösen und die für Steuererklärun-
gen erforderlichen Prüfschritte in der richtigen Reihenfolge durchzu-
führen. Zudem können sie die für eine steuerrechtliche Expertise wich-
tigsten Arbeitstechniken anwenden. 
Die Studierenden sind in der Lage, sich selbständig theoretisches Wis-
sen anzueignen, dieses strukturiert darzustellen und eigene Schlussfol-
gerungen abzuleiten. 

Inhalte des Moduls Betriebliche Steuerlehre 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 8: Internes Rechnungswesen 

Modultitel Internes Rechnungswesen 

Modulnummer 8 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden können die grundlegenden Techniken des Internen 
Rechnungswesens auf einfache betriebliche Fragestellungen anwen-
den. Sie sind in der Lage, Kalkulationen und Betriebsergebnisse nach 
verschiedenen Methoden durchzuführen, zu analysieren und kritisch zu 
würdigen. Ferner können sie einfache betriebliche Optimierungsprob-
leme lösen. 
 
Die Studierenden sind in der Lage, sich selbständig theoretisches Wis-
sen anzueignen, dieses strukturiert darzustellen und eigene Schlussfol-
gerungen abzuleiten. Ferner können sie selbständig theoretisch fun-
dierte Lösungen für betriebswirtschaftliche Fragestellungen und Her-
ausforderungen erarbeiten. 

Inhalte des Moduls Internes Rechnungswesen 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 9: Mikroökonomik 

Modultitel Mikroökonomik 

Modulnummer 9 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage: 
- die ökonomische Denkweise zu verstehen und sie auf Fragestellungen 
der Volkswirtschaft anzuwenden, 
- mikroökonomische Grundbegriffe und Grundmodelle wiederzugeben, 
- mathematische Modelle anzuwenden, 
- die Funktionsweise von Märkten und des strategischen Handelns auf 
Märkten zu interpretieren und anzuwenden, 
- ökonomische Fragestellungen selbständig zu bearbeiten. 
 
Sie können wissenschaftlich denken, besitzen die Fähigkeit volkswirt-
schaftliche Zusammenhänge zu analysieren und sind in der Lage, die 
Fachliteratur und Medien zur Bildung einer eigenen Meinung zu nutzen 
sowie diese zu formulieren und darzustellen. 

Inhalte des Moduls Mikroökonomik 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung (multididaktisch) 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 10: Data Science I: Statistik 

Modultitel Data Science I: Statistik 

Modulnummer 10 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Studierende sind in der Lage, Datenmaterial zu erheben, aufzubereiten, 
auszuwerten und Ergebnisse darzustellen. Sie können Techniken an-
wenden, um anhand von Daten zugrundeliegende Hypothesen zu prü-
fen und Fehlerabschätzungen durchführen. Sie sind in der Lage, die 
Verbindung von theoretischem und statistischem Ansatz herzustellen. 
Die Studierenden sind damit in der Lage, die in Unternehmen in immer 
größerem Umfang anfallenden Daten zu analysieren, (externe) Daten 
(bspw. aus der Markforschung) auszuwerten und empirische Studien 
aus den Wirtschaftswissenschaften oder anderen Disziplinen zu verste-
hen und einzuordnen. Diese Kompetenzen werden in allen betriebli-
chen Bereichen auch aufgrund der Digitalisierung immer mehr benö-
tigt. Dabei machen die Studierenden auch erste Erfahrung in der Nut-
zung gängiger Software (wie Excel, R oder Python), auf die in folgenden 
Modulen und im Berufsleben zurückgegriffen werden kann. 

Inhalte des Moduls Data Science I: Statistik 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 11: Wirtschaftsmathematik II: Finanzmathematik und Lineare Algebra 

Modultitel Wirtschaftsmathematik II: Finanzmathematik und Lineare Algebra 

Modulnummer 11 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden können die Methoden der Finanzmathematik sowie 
der linearen Algebra zur Lösung zentraler wirtschaftswissenschaftlicher 
Aufgaben in dem Bereich der Bewertung, Analyse und Optimierung er-
klären, darstellen und anwenden. Sie können ihre Kenntnisse anhand 
von Fallbeispielen aus dem Spektrum der Betriebswirtschaft umsetzen 
und selbständig weiterführende mathematische Verfahren vertiefen 
und verbreitern. Die Studierenden sind in der Lage, in formalen Struk-
turen zu denken und damit - im Blick auf die berufliche Praxis - zu ei-
nem wirtschaftlich möglichst sinnvollen Einsatz begrenzter Ressourcen 
beitragen zu können. Sie erwerben Kompetenzen zur Beurteilung von 
Finanzierungskonzepten zur Anwendung im weiteren Studium, der spä-
teren Berufstätigkeit und bei privaten Investitionsentscheidungen.  
Konkrete Anwendungen im weiteren Studienverlauf ergeben sich u. a. 
in den Modulen "Finanzierung und Investition", "Makroökonomik", im 
Studienschwerpunkt "Finanzen" (finanzmathematische Verfahren) so-
wie in den Modulen "Marketing, Materialwirtschaft und Produktion", 
"Grundlagen der Ökonometrie" (Matrixdarstellung für Schätzverfahren 
mit mehreren erklärenden Variablen) und dem Studienschwerpunkt 
"Produktionsmanagement und Logistik" (lineare Optimierung). 

Inhalte des Moduls Wirtschaftsmathematik II: Finanzmathematik und Lineare Algebra 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 12: Wirtschaftsprivatrecht II 

Modultitel Wirtschaftsprivatrecht II 

Modulnummer 12 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

2. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden vertiefen ihre Grundkenntnisse im Wirtschaftsprivat-
recht und erweitern die wirtschaftsprivatrechtliche Rechtsbasis. Sie 
verfügen über ein kritisches Verständnis der wichtigsten Theorien und 
Methoden ihres Lerngebietes. Sie können wesentliche wirtschaftlich re-
levante Zivilrechtsbereiche eigenständig erkennen, einordnen und ana-
lysieren. Sie reflektieren situationsbezogen Rahmenbedingungen beruf-
lichen Handelns. Problemstellungen werden vor dem Hintergrund mög-
licher Zusammenhänge mit fachlicher Plausibilität gelöst. 

Inhalte des Moduls Wirtschaftsprivatrecht II 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 13: Marketing 

Modultitel Marketing 

Modulnummer 13 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden können wesentliche Grundlagen des Marketings und 
Marketing-Managements einordnen. Sie reflektieren diese sowohl mit 
Blick auf Industrie- als auch Dienstleistungsbetriebe. 
Die Studierenden sind in der Lage, am Beispiel zentraler Bereiche der 
Betriebswirtschaftslehre Konzepte und Begriffe zu verstehen, darzu-
stellen, einzuordnen und auf konkrete Sachverhalte anzuwenden. Dazu 
eignen sie sich auch eigenverantwortlich neues Wissen im Themenfeld 
an und verknüpfen dieses mit den grundlegenden Konzepten und Be-
griffen. 
Die Studierenden können betriebswirtschaftliche Fragestellungen im 
Bereich des Marketings analysieren und anwendungsorientierte Lö-
sungsansätze entwickeln. Diese reflektieren und diskutieren sie im Un-
terrichtsgespräch. 

Inhalte des Moduls Marketing 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung (multididaktisch) 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 14: Investition und Finanzierung 

Modultitel Investition und Finanzierung 

Modulnummer 14 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden können die Aufgaben, Ziele und Instrumente des Fi-
nanzmanagements erklären und beurteilen. Sie kennen die verschiede-
nen Finanzierungsformen, Finanzinstrumente und Finanzmärkte und 
können diese benennen. Die Studierenden können deren Funktions-
weise sowie deren Relevanz für die unternehmerische Praxis erläutern 
und darstellen. Sie sind in der Lage, für verschiedene Einsatzgebiete die 
Instrumente nach ökonomischen Gesichtspunkten zu beurteilen, aus-
zuwählen und anzuwenden. Die Studierenden können verschiedene 
Maßnahmen der Finanzierungspolitik von Unternehmen im Hinblick 
auf die jeweiligen Zielsetzungen beurteilen. Die Studierenden beherr-
schen die gängigen Methoden zur Beurteilung von Investitionsprojek-
ten unter Anwendung finanzmathematischer Kenntnisse. Sie sind in der 
Lage, diese auch unter Nutzung von Tabellenkalkulationsprogrammen 
auf Fragestellungen und praktische Fälle anzuwenden. 
Die Studierenden sind in der Lage, komplexe Sachverhalte zu erarbei-
ten, darzustellen und die erworbenen Kenntnisse auf Einzelfälle zu 
übertragen. 

Inhalte des Moduls Finanzierung 
Investition 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 15: Makroökonomik 

Modultitel Makroökonomik 

Modulnummer 15 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage: 
- die ökonomische Denkweise und mathematische Analysemethoden 
auf Fragestellungen der Gesamtwirtschaft anzuwenden; 
- die monetären und realen Zusammenhänge der nationalen und inter-
nationalen Wirtschaft zu erklären und darzustellen; 
- nationale und internationale Wirtschaftspolitik zu analysieren; 
- sich mit den Entwicklungen von Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt 
sowie den Interventionen verschiedener Institutionen kritisch zu befas-
sen. 
Darüber hinaus können die Studierenden: 
- in globalen Zusammenhängen gesamtwirtschaftlich denken und ihre 
Gedanken, diese formulieren und strukturiert darstellen; 
- abstrakte mathematische Modelle anwenden; 
- globale Zusammenhänge beschreiben und analysieren; 
- Medien und Fachliteratur zur Bildung eigener Urteile nutzen. 

Inhalte des Moduls Makroökonomik 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung (multididaktisch) 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 16: Data Science II: Datenanalyse zur Unterstützung betrieblicher Entschei-
dungen 

Modultitel Data Science II: Datenanalyse zur Unterstützung betrieblicher Entschei-
dungen 

Modulnummer 16 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Klausur (90 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden erhalten einen Überblick über moderne Technolo-
gien, Methoden und Standards im Digital Enterprise. 
Sie verstehen wie aktuelle IT-Architekturen das Rückgrat datengetrie-
bener Unternehmen bilden.  
Sie beherrschen den konzeptuellen und logischen Entwurf relationaler 
Datenbanken und können die Unterschiede und Einsatzfelder von Data 
Warehouses und Data Lakes identifizieren.  
Die Studierenden können im Rahmen der statistischen Datenanalyse 
Modelle beschreiben und deren Verwendungsmöglichkeiten gegen-
überstellen.  
Sie kennen Verfahren der statistischen Datenanalyse in Unternehmen.  
In praktischen Übungen entwerfen sie erste Knowledge Discovery Pro-
zesse (KDD, CRISP-DM), die zur Entscheidungsunterstützung in Unter-
nehmen verwendet werden können. 
Die Studierenden sind in der Lage, zwischen unterschiedlichen Daten-
kategorien zu unterscheiden (Paneldaten, Querschnittsdaten, Zeitrei-
hen usw.) und geeignete Methoden für deren explorative Analyse und 
Forecasting zu identifizieren und anzuwenden.  
Anhand von Fallbeispielen (use cases) arbeiten die Studierenden in 
Teams an der Entwicklung datengetriebener Anwendungen und der 
Gestaltung interaktiver Datenvisualisierungen mit Hilfe der Program-
miersprache Python. 
Die Studierenden sind in der Lage, Entscheidungsprozesse in einem Di-
gital Enterprise darzustellen, zu gestalten und Verbesserungsvorschläge 
zu formulieren.  
Die Studierenden beherrschen statistische Grundlagen der Datenana-
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lyse mit Hilfe von Anwendungsprogrammen und einer Programmier-
sprache (z. B. Python). Sie sind mit der Idee des Machine Learnings und 
deren Anwendung (z. B. im Bereich Finance, Marketing, Produktions-
wirtschaft, Makroökonomik) vertraut. 

Inhalte des Moduls Digital Enterprise 
Statistical Data Analysis 

Lehrformen des Moduls Übung, Seminar with case study 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 
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Modul 17: Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und Anreize 

Modultitel Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und Anreize 

Modulnummer 17 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Keine 

b. Modulprüfung b. Projektarbeit (Bearbeitungszeit 6 Wochen) mit Präsentation (min-
destens 10, höchstens 15 Minuten) 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage: 
- ethische Theorien zur Fundierung unternehmerischer Entscheidungen 
heranzuziehen, zu beschreiben und zu verwenden, um ethischen Di-
lemmata im Unternehmensalltag angemessen zu begegnen, 
- ethische Überlegungen im Diskurs zum Management und Führung al-
ler Stakeholder zu beschreiben, zu analysieren und darzustellen, um in 
ihrer künftigen Berufstätigkeit ein erfolgreiches Stakeholder-Manage-
ment durchzuführen, 
- Strategien und Instrumente der Umsetzung ethischer Überlegungen 
im Unternehmen zu beschreiben, zu analysieren und darzustellen, 
- Märkte und Unternehmen mittels anreizökonomischer Grundbegriffe 
und Effekte zu analysieren, 
- Herausforderungen der Corporate Governance zu erkennen und zu 
formulieren, 
- Ansätze der Incentivierung und Monitoring zu ihrer Abhilfe zu be-
schreiben, zu beurteilen und gegenüberzustellen, 
- die Möglichkeiten und Grenzen kollektiver Maßnahmen zur Förde-
rung der Nachhaltigkeit einzuschätzen und darzustellen, 
- Grundlagen der Messung von Nachhaltigkeit darzustellen und zu ver-
wenden, 
- die gegenseitige Abhängigkeit von Nachhaltigkeitsbestrebungen in-
nerhalb von Lieferketten aufzudecken und zu benennen, 
- Geschäftsmodelle mit wesentlichen Bezügen zu Nachhaltigkeit und 
deren Regulierung zu verstehen und zu beschreiben, 
- grundlegende Überlegungen zum Management von Risiken, die aus 
Nachhaltigkeitsdefiziten und -bestrebungen resultieren, bei Unterneh-
men, Anlegern, Versicherern und anderen Betroffenen zu beschreiben 
und zu analysieren, 
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- Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und sich mit sich selbst 
und anderen auseinanderzusetzen, 
- ein ethisches Bewusstsein zu entwickeln und die eigene zivilgesell-
schaftliche Rolle und Verantwortung zu erkennen, auch in internationa-
len und kulturübergreifenden Zusammenhängen, 
- schriftliche Arbeiten zu verfassen sowie mündlich Themen zu präsen-
tieren. 

Inhalte des Moduls Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und Anreize 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung (multididaktisch) 

Sprache Deutsch 

Häufigkeit des Angebots Jedes Semester 

  



 

Frankfurt University of Applied Sciences ς Fachbereich 3: Wirtschaft und Recht - Business and Law 
Prüfungsordnung für den Bachelor of Arts (B.A.) Betriebswirtschaftslehre 

Seite 36 

Modul 18: Study Skills und Management Skills 

Modultitel Study Skills und Management Skills 

Modulnummer 18 

Studiengang  Betriebswirtschaftslehre (B.A.) 

Verwendbarkeit des Mo-
duls 

 

Dauer des Moduls Ein Semester 

Empfohlenes Semester im 
Studienverlauf 

3. Semester 

Art des Moduls  Pflichtmodul 

ECTS-Punkte (CP) / Work-
load (Stunden)  

5 CP / 150 Stunden 

Voraussetzungen für die 
Teilnahme am Modul und 
an der Modulprüfung 

Keine 

Voraussetzung für die 
Vergabe von Leistungs-
punkten: 
a. Vorleistung als Mo-
dulprüfungsvoraussetzung 

a. Präsentation (mindestens 5, höchstens 10 Minuten) mit schriftlicher 
Ausarbeitung (Bearbeitungszeit 2 Wochen) 

b. Modulprüfung b. Teilprüfungsleistungen: 
1. Hausarbeit (Bearbeitungszeit 8 Wochen), Gewichtung 50% 
2. Präsentation (mindestens 10, höchstens 15 Minuten) und Rollenspiel 
(mindestens 30, höchstens 60 Minuten) mit schriftlicher Ausarbeitung 
(Bearbeitungszeit 4 Wochen), Gewichtung 50% 

Lernergebnisse und Kom-
petenzen 

Die Studierenden sind in der Lage, Methoden des wissenschaftlichen 
Arbeitens (Literaturrecherche, Zitierweise, Strukturierung, wissen-
schaftliches Schreiben) zu benennen und anzuwenden. Sie setzen sich 
kritisch mit der wissenschaftlichen Qualität von veröffentlichten Daten 
und Forschungsergebnissen auseinander. Die Studierenden sind fähig, 
planvoll mit Daten umzugehen und sie im jeweiligen Kontext bewusst 
einsetzen und hinterfragen zu können (Data Literacy). Die Studieren-
den können wissenschaftliche Arbeiten verfassen; dabei nutzen sie Da-
ten und digitale Technologien effizient und verantwortungsvoll. 
Die Studierenden kennen die Erfolgsfaktoren der Präsentation, können 
diese benennen und Präsentationen wirkungsvoll durchführen. Sie kön-
nen Basistechniken der Kommunikation (aktives Zuhören, Frage- und 
Argumentationstechnik, Feedback) unterscheiden, darstellen und situa-
tionsgerecht anwenden. Sie kennen kommunikationspsychologische In-
strumente zur Gesprächssteuerung, Strategien und Taktiken der Ver-
handlungsführung sowie der Konfliktbewältigung, können diese be-
schreiben und gegenüberstellen. Sie kennen die grundlegenden Ge-
sprächsführungstechniken und können Gespräche strukturieren sowie 
Feedback geben. Sie reflektieren sich selbst in ihrem Kommunikations-
verhalten und nutzen dies auch zur Weiterentwicklung ihres professio-
nellen Selbstverständnisses. 

Inhalte des Moduls Management Skills 
Study Skills 

Lehrformen des Moduls Seminaristische Lehrveranstaltung (multididaktisch) 




